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Erwägungen

E. 1
Entscheide des Bundesgerichts erwachsen am Tag ihrer Ausfällung in Rechtskraft ( Art. 61
BGG ). Das Gericht kann darauf nur zurückkommen, wenn einer der vom Gesetz (Art. 121
bis 123 BGG) abschliessend genannten Revisionsgründe geltend gemacht wird.

E. 2
Die Gesuchstellerin beruft sich auf den Revisionsgrund von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG .
Danach kann die Revision eines Entscheides des Bundesgerichts in Zivilsachen und in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt werden, wenn die ersuchende Partei
nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die
sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und
Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind. Zur Begründung führt die
Gesuchstellerin aus, sie habe (erst) mit der am 6. Juni 2024 erfolgten Zustellung des im
Rahmen des IV-Verfahrens eingeholten Gutachtens der asim, Versicherungsmedizin
Begutachtung, Universitätsspital Basel, vom 19. April 2024 erfahren, dass das Gutachten
der Gutachterstelle B.________ vom 10. November 2014 aufgrund einer falschen
Befundung des Schädel-MRI auf der Annahme falscher Tatsachen basiert habe. Da sowohl
das Kantonsgericht wie auch das Bundesgericht in ihren Urteilen auf das Gutachten der
B.________ abgestellt hätten, seien sie gestützt auf ein nicht beweiswertiges Gutachten
fälschlicherweise von einer Verbesserung des Gesundheitszustandes ausgegangen. Diese
Erkenntnis sei neu und als unechtes Novum zuzulassen.

E. 3
Die Gesuchstellerin verkennt, dass Beweismittel, die erst nach Ausfällung des zu
revidierenden Urteils entstanden sind, unzulässige echte Noven darstellen, selbst wenn sie
sich auf bereits vorbestehende Tatsachen beziehen. Eine Revision gestützt darauf ist
ausgeschlossen (zuletzt: Urteile 8F_5/2022 vom 6. Juli 2022 E. 2 und 8F_3/2022 vom 1.
Juni 2022 E. 3, u.a. mit Verweis auf BGE 147 III 238 E. 4.2 Ziff. 3 und 143 III 272 E. 2.2).
Denn Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG sieht unter dem Titel "andere Gründe" einen expliziten
Ausschluss von Tatsachen und Beweismitteln vor, die erst nach dem Entscheid entstanden
sind.

E. 4
Stützt sich die Gesuchstellerin zur Begründung ihres Antrags (vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG )
ausschliesslich auf ein echtes Novum und damit auf ein von Gesetzes wegen unzulässiges



neues Beweismittel, kann auf ihr Gesuch nicht eingetreten werden (vgl. Urteile 8F_5/2022
vom 6. Juli 2022 E. 3 und 8F_3/2022 vom 1. Juni 2022 E. 4).

E. 5
Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss der Gesuchstellerin zu überbinden ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


